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Merkblatt zur Beantragung eines Visums zum Nachzug zum minderjährigen Kind 

 
Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfassung. Trotz aller 
Sorgfalt kann für Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. 
Bitte beachten Sie, dass die Botschaft keine telefonischen Auskünfte in Visaangelegenheiten 
erteilt. 
 

 

Allgemeine Hinweise 

Der Nachzug zum minderjährigen Kind kommt in Betracht, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung 

durch den nachziehenden Elternteil, das in Deutschland lebende Kind ledig und unter 18 Jahre alt ist. 

 

Bei Antragstellung sind folgende Unterlagen des Elternteils vorzulegen: 
 2 vollständig ausgefüllte Antragsformulare 

 2 aktuelle biometrische Passfotos (in der Botschaft am Automaten erhältlich für 2.000,- HUF) 

 gültiger Reisepass (Original + 2 Kopien der Datenblattseite und aller Seiten mit Einträgen, Visa 

und Stempeln) 

 ungarische Lakcím (Wohnsitz) – Karte (Original + 2 Kopien) 

 gültige ungarische Aufenthaltserlaubnis (Original + 2 Kopien) 

 Geburtsurkunde, ggfls. mit beglaubigter deutscher Übersetzung (Original + 2 Kopien) 

 Heiratsurkunde der Eltern oder ggfs. Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsbeschluss 

 Nachweis Krankenversicherungsschutz (deutschland- bzw. europaweiter Versicherungsschutz, 

Original + 2 Kopien) 

 75,- EUR zahlbar bei Antragstellung in bar in HUF 

 
Benötigte Unterlagen vom in Deutschland lebenden Minderjährigen: 

 Gültiger Personalausweis/Reisepass (2 Kopien) 

 Bei Nicht EU-Bürgern: gültiger Aufenthaltstitel für Deutschland (2 Kopien) 

 Meldebestätigung (2 Kopien) 

 Geburtsurkunde, ggfls. mit beglaubigter deutscher Übersetzung (2 Kopien 

 Ggfls. Vaterschaftsanerkennung und Sorgerechtsbeschluss (2 Kopien) 

 Gültiger Personalausweis/Reisepass des anderen Elternteils 

 Verdienstbescheinigungen/Einkommensnachweise des anderen Elternteils  für die letzten 3 

Monate (2 Kopien) 

 Wohnungsmietvertrag oder Eigentumsnachweis (2 Kopien) 

 

Der Antrag wird an die örtlich zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet. Das Verfahren dauert im 

Regelfall ca. sechs bis acht Wochen. Eine Entscheidung über den Antrag kann erst dann ergehen, wenn 

die Zustimmung der Ausländerbehörde in der Botschaft vorliegt. Die Botschaft hat keinen Einfluss auf 

die Bearbeitungsdauer. 

Bei Vorliegen der Zustimmung wird der Antragsteller/die Antragstellerin benachrichtigt und kann das 

Visum (nur persönlich) bei der Botschaft in Empfang nehmen. Nach der Einreise muss sich der 
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Antragsteller/die Antragstellerin unverzüglich an die zuständige Ausländerbehörde wenden, um einen 

weiterhin gültigen deutschen Aufenthaltstitel zu erhalten. 

 

WICHTIGE HINWEISE: 
 Zur Visumbeantragung ist eine vorherige Online-Terminbuchung erforderlich. Sie finden unser 

Terminsystem unter www.budapest.diplo.de/termin 

 Bei unvollständigen Unterlagen kann der Antrag nicht entgegengenommen werden und ein 

neuer Termin muss gebucht werden. 

 Alle Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache sind, müssen mit einer 
deutschen Übersetzung eingereicht werden. 

 Bitte beachten Sie, dass Urkunden aus Drittstaaten( nicht deutsche oder ungarische Urkunden) 

ggfls. legalisiert oder mit einer Apostille versehen sein müssen. Nähere Informationen hierzu 

finden Sie auf der Homepage des Auswärtigen Amtes unter Resie und Sicherheit – Reise und 

Sicherheitshinweise A-Z – Konsularischer Service: Konsularinformationen – Internationaler 

Urkundenverkehr 

 Sprechen Sie wegen der Sicherheitskontrollen unbedingt 15 Minuten vor Beginn Ihres Termins 
mit ausgefüllten Anträgen und allen in unseren Hinweisen genannten Unterlagen. Wenn Sie 

später als 15 Minuten nach Beginn Ihres Termins oder ohne ausgefüllte Anträge oder 

Unterlagen vorsprechen, ist eine Vorsprache nicht mehr möglich und Sie müssen einen neuen 

Termin vereinbaren. 

 Die Visastelle behält sich im Bedarfsfall vor, weitere Unterlagen anzufordern. 

 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Budapest 
– Rechts-und Konsularreferat – 

Hausanschrift: 1014 Budapest I. Bezirk, Úri utca 64-66 

Postanschrift: Pf. 43, H-1250 Budapest, Ungarn 

Telefax: +36 1 4883 558 oder 570 

E-Mail: konsulat@buda.diplo.de 

Internet: www.budapest.diplo.de 
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